
Abfallsammlung · Sperrmüllsammlung · Schadstoffsammlung · Laubsammlung · Wertstoffannahmestellen · 
Straßentreinigung · Winterdienst · Abfallbehandlung · Abfallberatung · Abfallsammlung · Sperrmüllsammlung 
· Schadstoffsammlung · Laubsammlung · Wertstoffannahmestellen · Straßentreinigung · Winterdienst · Abfall-
behandlung · Abfallberatung · Abfallsammlung · Sperrmüllsammlung · Schadstoffsammlung · Laubsammlung · 
Wertstoffannahmestellen · Straßentreinigung · Winterdienst · Abfallbehandlung · Abfallberatung · Abfallsamm-
lung · Sperrmüllsammlung · Schadstoffsammlung · Laubsammlung · Wertstoffannahmestellen · Straßentreini-
gung · Winterdienst · Abfallbehandlung · Abfallberatung · Abfallsammlung · Sperrmüllsammlung · Schadstoff-
sammlung · Laubsammlung · Wertstoffannahmestellen · Straßentreinigung · Winterdienst · Abfallbehandlung 
· Abfallberatung · Abfallsammlung · Sperrmüllsammlung · Schadstoffsammlung · Laubsammlung · Wertstoff-
annahmestellen · Straßentreinigung · Winterdienst · Abfallbehandlung · Abfallberatung · Abfallsammlung · 
Sperrmüllsammlung · Schadstoffsammlung · Laubsammlung · Wertstoffannahmestellen · Straßentreinigung · 
Winterdienst · Abfallbehandlung · Abfallberatung · Abfallsammlung · Sperrmüllsammlung · Schadstoffsammlung 
· Laubsammlung · Wertstoffannahmestellen · Straßentreinigung · Winterdienst · Abfallbehandlung · Abfallbera-
tung · Abfallsammlung · Sperrmüllsammlung · Schadstoffsammlung · Laubsammlung · Wertstoffannahmestellen 
· Straßentreinigung · Winterdienst · Abfallbehandlung · Abfallberatung · Abfallsammlung · Sperrmüllsammlung 
· Schadstoffsammlung · Laubsammlung · Wertstoffannahmestellen · Straßentreinigung · Winterdienst · Abfall-
behandlung · Abfallberatung · Abfallsammlung · Sperrmüllsammlung · Schadstoffsammlung · Laubsammlung · 
Wertstoffannahmestellen · Straßentreinigung · Winterdienst · Abfallbehandlung · Abfallberatung · Abfallsamm-
lung · Sperrmüllsammlung · Schadstoffsammlung · Laubsammlung · Wertstoffannahmestellen · Straßentreini-
gung · Winterdienst · Abfallbehandlung · Abfallberatung · Abfallsammlung · Sperrmüllsammlung · Schadstoff-
sammlung · Laubsammlung · Wertstoffannahmestellen · Straßentreinigung · Winterdienst · Abfallbehandlung 
· Abfallberatung · Abfallsammlung · Sperrmüllsammlung · Schadstoffsammlung · Laubsammlung · Wertstoff-
annahmestellen · Straßentreinigung · Winterdienst · Abfallbehandlung · Abfallberatung · Abfallsammlung · 
Sperrmüllsammlung · Schadstoffsammlung · Laubsammlung · Wertstoffannahmestellen · Straßentreinigung · 

53°8'N 8°13'0 WWW.OLDENBURG .DE
Ö� nungszeiten

Abfallwirtschaftsbetrieb – Wehdestraße 70
Montag – Donnerstag 8.00 – 12.30 Uhr  und 13.30 – 16.00 Uhr
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr

Abfallbehandlungsanlage Neuenwege – Barkenweg 3
Montag – Donnerstag  9.00 – 16.30 Uhr 
Freitag  9.00 – 17.30 Uhr

Wertsto� annahmestelle Neuenwege – Barkenweg 6
Montag – Donnerstag 9.00 – 16.30 Uhr 
Freitag 9.00 – 17.30 Uhr 
Samstag  9.00 – 14.00 Uhr

Wertsto� annahmestelle Langenweg – Felix-Wankel-Straße 7 
(mittwochs geschlossen) 
März bis November  Dezember, Januar, Februar
Mo., Di., Do.  9.00 – 16.30 Uhr  Mo., Di., Do., Fr. 11.00 – 16.30 Uhr
Freitag  9.00 – 17.30 Uhr  Samstag 9.00 – 13.00 Uhr
Samstag 9.00 – 14.00 Uhr  

Weitere Ö� nungszeiten städtischer Einrichtungen erhalten Sie 
beim ServiceCenter der Stadt Oldenburg  2 35 - 44 44 oder im 
Internet:  www.oldenburg.de
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 1 Für ein sauberes Oldenburg 9  Biotonne
 2 Der AWB – Für Qualität und Umwelt 10  Grünabfälle
3 Neu-Oldenbürger 11  Elektronikschrott
4 Wohin mit dem Abfall 12  CDs/DVDs
5 Wohin mit dem Abfall – Ausgabe Türkisch 13  Korken
6 Wohin mit dem Abfall – Ausgabe Russisch 14  Schadsto� e
 7 Wohin mit dem Abfall – Ausgabe Arabisch 15  Gewerbeabfälle
8 Sperrmüll 16  Winterdienst
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Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg, Stand Januar 2011.

Im Überblick:
Abfallentsorgung und Wertsto� sammlung

Stellen Sie bitte Ihre Abfallbehälter, Papiertonnen und 
Gelben Säcke bzw. Tonnen am Abfuhrtag um 7.00 Uhr
morgens an die Straße.

Einmalentsorgung von Restabfall und Bioabfall: Eine zusätz-
liche Entsorgung können Sie über einen 50-l Abfallnormsack (nur für 
Restabfall) oder einen Abfallbehälter (Restabfall und Bioabfall) durchführen. 
Die Abfallnormsäcke bzw. Einmalentsorgungsmarken für die Abfallbehälter 
(nach Volumen) gibt es gegen Bezahlung bei folgenden Stellen: Bürgerbüro 
Mitte, Bürgerbüro Nord, Abfallwirtschaftsbetrieb, Wertsto� annahmestellen 
Neuenwege (Barkenweg 6) und Langenweg (Felix-Wankel-Str. 7), Stadtteilbi-
bliotheken.

Sperrmüll und Grüngut: Mit dem Erwerb einer Sperrmüll- oder Grün- 
gutkarte entrichten Sie eine einmalige Gebühr für eine Abholung. Die Karten 
erhalten Sie an den gleichen Stellen wie die Marken für die Einmalentsor-
gung (siehe oben). Schicken Sie die Karte ein, dann erhalten Sie einen Termin 
für die Abfuhr oder nutzen Sie unser Online-Angebot unter www.awb-
oldenburg.de.

Wertsto� e und kompostierbare Gartenabfälle: Mengen bis 2 m³ 
können Sie an den Wertsto� annahmestellen Neuenwege (Barkenweg 6) oder 
Langenweg (Felix-Wankel-Str. 7) gegen Pauschalgebühr abgeben. Mengen 
über 2 m³ sind ausschließlich bei der Abfallbehandlungsanlage Neuenwege 
(Barkenweg 3) anzuliefern und werden nach Gewicht abgerechnet.

Elektronikschrott: Mengen bis 2 m³ können Sie an den Wertsto� annah-
mestellen Neuenwege (Barkenweg 6) oder Langenweg (Felix-Wankel-Str. 7), 
über 2 m³ an der Abfallbehandlungsanlage Neuenwege (Barkenweg 3) abge-
ben. Eine Abholung im Rahmen der Sperrmüllsammlung oder eine Abgabe 
bei der mobilen Schadsto� sammlung (nur Kleingeräte) ist ebenfalls möglich.

Altglas: Altglas bitte nach Farben sortiert in die bekannten Glascontainer 
geben. Verschlüsse gehören in den Gelben Sack! Einwurfzeiten in die Contai-
ner nur werktags von 7.00 – 20.00 Uhr.

Altpapier: Sammlung über Altpapiertonne. Zuständig für die Behälterge-
stellung und -abfuhr ist die ARGE Duales System Oldenburg ( 2 57 06). 

Baurestmassen und Erdaushub: Baurestmassen sind getrennt nach 
mineralischen Bestandteilen, Holz, Metall, Glas und Kunststo� en anzuliefern. 
Annahme dieser Abfälle sowie Erdaushub gegen Gebühr bis 2 m³ bei den 
Wertsto� annahmestellen Neuenwege (Barkenweg 6) und Langenweg (hier 
kein Holz, Flachglas und Kunststo� ) und über 2 m³ bei der Abfallbehand-
lungsanlage Neuenwege (Barkenweg 3). Gemischte Bauabfälle werden nicht 
angenommen.

CDs/DVDs und Korken: Annahmestellen und nähere Informationen zur 
Entsorgung � nden Sie in unseren Abfallratgebern CDs/DVDs und Korken.

Schadsto� e (aus privaten Haushalten): Abgabe an den Wertsto� -
annahmestellen Neuenwege (Barkenweg 6) oder Langenweg (Felix-
Wankel-Str. 7). Die Termine der mobilen Schadsto� sammlung entnehmen 
Sie bitte Ihrem Abfuhrkalender.

Wir informieren Sie gerne!
 2 35 - 44 44

www.awb-oldenburg.de
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Schadsto� e

Bildquelle: Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg (AWB)



Warum müssen schadsto� haltige Abfälle 
getrennt entsorgt werden?

Viele Produkte oder Produktreste enthalten schadsto� haltige 
Bestandteile, die schädliche Umwelteinwirkungen unterschied-
licher Art auf Boden, Wasser und Luft verursachen können. Im 
Interesse eines wirksamen Umwelt- und Gesundheitsschutzes 
ist eine getrennte Erfassung und Entsorgung schadsto� haltiger 
Abfälle von großer Bedeutung.
Schadsto� haltige Abfälle sind daher nach den Bestimmungen 
der Oldenburger Abfallwirtschaftssatzung getrennt vom übri-
gen Restabfall zu sammeln und zu entsorgen.

Beispiele schadsto� haltiger Abfälle

 • Altbatterien, Akkus 
 • Abbeizmittel
 • Autop� egemittel 
 • Holzschutzmittel
 • Desinfektionsmittel 
 • Düngemittel
 • Energiesparlampen 
 • Haushaltschemikalien
 • Leuchtsto� röhren 
 • Laugen
 • Heimwerkerchemikalien 
 • P� anzenschutzmittel
 • schwermetallhaltige Sto� e 
 • Säuren
 • Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische
 • Farben- und Lackreste (keine Wandfarbe)
 • Schädlingsbekämpfungsmittel
 • Quecksilberhaltige Produkte
 • Ölhaltige Abfälle (z.B. Öl� lter, ölhaltige Putzlappen, leere Öl-

behälter), aber kein Altöl. Der Handel ist zur Rücknahme von 
Altöl verp� ichtet. Tipp: Heben Sie als Nachweis die entspre-
chenden Quittungen / Rechnungen unbedingt auf!

Batterieverordnung

Alle Stellen, die Batterien verkaufen, müssen diese gemäß Batte-
rieverordnung kostenlos wieder zurücknehmen.

Wer führt die Schadsto� sammlung durch?

Die Schadsto� erfassung im Stadtgebiet wird vom Abfallwirt-
schaftsbetrieb Stadt Oldenburg durchgeführt.

Wie können Privathaushalte ihre 
Schadsto� e entsorgen?

Für Privathaushalte bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb folgende 
Entsorgungsmöglichkeiten an:

 • Wertsto� annahmestelle Neuenwege 
Barkenweg 6 (Ö� nungszeiten s. Rückseite)

 • Wertsto� annahmestelle Langenweg 
Felix-Wankel-Str. 7 (Ö� nungszeiten s. Rückseite) Wichtig: 
Mittwochs geschlossen

 • Mobile Schadsto� sammlung
Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg führt an 12 
Terminen im Jahr jeweils mittwochs an insgesamt 36 Stand-
orten im Stadtgebiet die mobile Schadsto� sammlung durch.
Hierbei kommt das Schadsto� mobil auch in Ihren Stadtteil 
und bietet Ihnen eine haushaltsnahe Entsorgungsmöglich-
keit an. Die Termine und Haltestellen entnehmen Sie bitte 
Ihrem Abfuhrkalender.
Die Abgabe von schadsto� haltigen Abfällen aus Privat-
haushalten ist mit keinen zusätzlichen Kosten verbun-
den.

Wichtige Hinweise
 • Geben Sie � üssige Schadsto� e nur in geschlossenen Behäl-

tern ab!
 • Stellen Sie bei der mobilen Schadsto� sammlung keine 

schadsto� haltigen Abfälle unbeaufsichtigt ab. Kinder 
könnten gefährdet werden. Warten Sie, bis das Schadsto� -
mobil kommt.

Wie können Gewerbebetriebe ihre 
Schadsto� e entsorgen?

Alle Betriebe, bei denen bis zu 2.000 kg pro Jahr an gefährli-
chen Abfällen anfallen, können diese durch den Abfallwirt-
schaftsbetrieb entsorgen lassen. Es ist sowohl eine Anlieferung 
an der Wertsto� annahmestelle Neuenwege, Barkenweg 6, 
möglich als auch eine Abholung durch den Abfallwirtschafts-
betrieb gegen Entgelt.

Die Abfälle werden gewogen und nach der jeweils gültigen 
Entgeltordnung abgerechnet. Als Nachweis für die ordnungs-
gemäße Entsorgung erhalten die Betriebe einen Entsorgungs-
nachweis.

Die Abfuhr kann auch im Internet unter 
www.awb-oldenburg.de über das Online-Formular
 „Sondermüll“ beantragt werden.

Betriebe, bei denen über 2.000 kg gefährliche Abfälle pro Jahr 
anfallen, sind verp� ichtet, die Entsorgung über die Nieder-
sächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall 
mbH (NGS) zu regeln.     


